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§ 1

Dem Abkommen vom 27. Oktober
2005 zur Änderung des Abkommens über
die einheitliche Ausbildung der Anwärter
für den höheren Polizeivollzugsdienst und
über die Polizei-Führungsakademie vom
28. April 1972 (GVBl. I S. 412), geändert
durch Abkommen vom 8. November 1991
(GVBl. 1993 I S. 104), wird zugestimmt.

§ 2

(1) Das Abkommen wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(2) Der Tag seines In-Kraft-Tretens ist
im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I
bekannt zu geben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 

über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren 
Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie*)

Vom 28. Februar 2006

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 28. Februar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

Abkommen
zur Änderung des Abkommens über die einheitliche Ausbildung 

der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst 
und über die Polizei-Führungsakademie

Die Bundesrepublik Deutschland, 
das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen 

schließen als Träger der Deutschen Hoch-
schule der Polizei (im Folgenden „Träger“
genannt) vorbehaltlich der etwa erforder-
lichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden
Körperschaften nachstehendes Abkom-
men.

Abschnitt I

Die Polizei-Führungsakademie wird in
die Deutsche Hochschule der Polizei 
(DHPol) umgewandelt.

Abschnitt II

Das Abkommen über die einheitliche
Ausbildung der Anwärter für den höhe-
ren Polizeivollzugsdienst und über die Po-
lizei-Führungsakademie vom 28. April
1972, geändert durch das Änderungsab-
kommen vom 8. November 1991, wird
wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Abkommens
wird wie folgt geändert:

Der erste Teil des Präpositionalobjek-
tes „über die einheitliche Ausbildung
der Anwärter für den höheren Polizei-
vollzugsdienst und“ wird gestrichen
und das Wort „Polizei-Führungsaka-
demie“ durch die Wörter „Deutsche
Hochschule der Polizei“ ersetzt.

2. In der Eingangsformel werden nach
dem Wort „schließen“ die Wörter „als
Träger der Deutschen Hochschule der
Polizei (im Folgenden „Träger“ ge-
nannt)“ eingefügt. 

3. a) Die Überschrift über Artikel 1 ent-
fällt.



b) In Artikel 1 wird Absatz 1 wie
folgt gefasst:

„Die Polizei-Führungsakademie
wird in die Deutsche Hochschule
der Polizei umgewandelt. Die
Hochschule ist eine gemeinsame
Hochschule des Bundes und der
Länder. Sie ist eine Einrichtung
des Landes Nordrhein-Westfalen
mit Sitz in Münster.“

c) In Absatz 2 wird ein neuer Satz 1
eingefügt: „Die Hochschule unter-
liegt der Dienst- und Fachaufsicht,
in Fragen von Lehre und For-
schung der Rechtsaufsicht.“ Der
bisherige Satz 1 wird Satz 2. In
Satz 2 werden vor dem Wort
„Fachaufsicht“ die Wörter
„Rechts- und“ eingefügt. Ein neu-
er Satz 3 wird angefügt: „Sie set-
zen dazu ein Kuratorium ein.“

4. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Gesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen über die Deutsche
Hochschule der Polizei (Polizeihoch-
schulgesetz – DHPolG) ist Bestandteil
des Abkommens. Das Land Nord-
rhein-Westfalen wird ermächtigt, 
notwendig werdende Änderungen
des Polizeihochschulgesetzes infolge
Bundesrechts oder Rechts des Landes
Nordrhein-Westfalen nach Zustim-
mung der Träger vorzunehmen.

(2) Die Professorinnen und Professo-
ren sowie die Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben haben den Praxisbezug
zu gewährleisten. Dies gilt insbeson-
dere in den polizeispezifischen
Fächern. Der Anteil des höheren Poli-
zeivollzugsdienstes am gesamten
Lehrpersonal darf 40 Prozent nicht
unterschreiten.“

5. a) Die Überschrift über Artikel 3 ent-
fällt.

b) Artikel 3 Abs. 1 entfällt.

c) Der bisherige Absatz 2 wird neuer
Absatz 1.

d) Der neue Absatz 1 Satz 1 wird wie
folgt gefasst: „Im Kuratorium ha-
ben der Bund und jedes Land je
eine Stimme.“

e) Im neuen Absatz 1 Satz 2 wird das
Wort „Vertreter“ durch das Wort
„Vertretung“ ersetzt.

f) Im neuen Absatz 1 Satz 4 entfallen
in der Aufzählung die Klammerzu-
sätze.

g) aa) Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„Genehmigung des Beitrags
zum Haushaltsvoranschlag“

bb) Nr. 3 wird neu eingefügt:

„Bestellung der Präsidentin
oder des Präsidenten und der
Vizepräsidentin oder des Vi-
zepräsidenten oder Berufung

der Präsidentin oder des Prä-
sidenten in ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit,“

cc) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4
und erhält folgende Fassung:

„Berufung von Professorin-
nen und Professoren, Bestel-
lung der Leiterinnen oder
Leiter der Institute und der
Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben,“

dd) Nr. 5 wird neu eingefügt:

„Zustimmung zur Verleihung
der Bezeichnung „Honorar-
professorin“ oder „Honorar-
professor“,“

ee) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 6.
Der Klammerzusatz „Art. 16“
wird in „Art. 5“ geändert.

h) Der bisherige Absatz 3 wird neuer
Absatz 2 und wie folgt gefasst:

„Das Kuratorium wählt aus seiner
Mitte für die Dauer von zwei Jah-
ren eine Vorsitzende oder einen
Vorsitzenden und eine Vertretung,
die verschiedenen Trägern ange-
hören müssen.“

i) Der bisherige Absatz 4 wird neuer
Absatz 3.

j) Artikel 4 Abs. 2 wird neuer Ab-
satz 4. Dieser wird wie folgt geän-
dert:

Nach dem Wort „legt“ werden die
Wörter „auf der Grundlage des
Jahresberichts der Präsidentin
oder des Präsidenten und der Stel-
lungnahme des Senats der Hoch-
schule“ eingefügt und das Wort
„Polizei-Führungsakademie“ durch
das Wort „Hochschule“ ersetzt.

k) Absatz 5 entfällt.

6. Artikel 4 Abs. 1 entfällt.

7. Die Überschrift über Artikel 5 entfällt.

8. Artikel 5 bis 13 und die Überschriften
über Artikel 10 bis 12 entfallen.

9. a) Artikel 14 wird Artikel 4.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

„Die Planstellen, die Bezüge und
sonstigen Aufwendungen für die
Präsidentin oder den Präsidenten,
die Professorinnen und Professo-
ren und für die Beamtinnen und
Beamten, Angestellten und Arbei-
terinnen und Arbeiter werden im
Haushaltsplan der Hochschule
veranschlagt.“

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Soweit Lehrkräfte für besondere
Aufgaben sowie wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zur Hochschule abgeordnet wer-

Nr. 4 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 7. März 2006 43

Anlage



den, verpflichten sich die Träger,
für diese Personen entsprechend
ihren Funktionen bei der Hoch-
schule in ihren Haushaltsplänen
entsprechende Planstellen auszu-
weisen. Die Dauer der Abordnung
soll im Einzelfall sechs Jahre nicht
überschreiten.“

d) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem
Wort „Beamten“ die Wörter „Be-
amtinnen und“ eingefügt und das
Wort „Polizei-Führungsakademie“
durch das Wort „Hochschule“ er-
setzt. In Satz 2 wird das Wort „Po-
lizei-Führungsakademie“ durch
das Wort „Hochschule“ ersetzt.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „an
dem Lehrkörper“ durch die Wör-
ter „an den Lehrkräften für beson-
dere Aufgaben“ ersetzt.

10. Die Überschriften über Artikel 15 und
16 und Artikel 15 entfallen.

11. a) Artikel 16 wird Artikel 5.

b) In den Absätzen 1 bis 4 des neuen
Artikels 5 wird das Wort „Polizei-
Führungsakademie“ durch das
Wort „Hochschule“ ersetzt.

c) In Absatz 2 wird „%“ durch
„v.H.“, das Wort „Beteiligten“
durch das Wort „Trägern“ und das
Wort „getragen“ durch das Wort
„aufgebracht“ ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort
„Beteiligten“ durch das Wort „Trä-
ger“ ersetzt.

12. Artikel 17 wird Artikel 6 und in Satz 1
wird das Wort „Beteiligten“ durch
das Wort „Träger“ ersetzt.

13. Artikel 18 und die Überschrift über
Artikel 20 entfallen.

14. a) Artikel 20 wird Artikel 7.

b) Im Absatz 2 wird das Wort „Betei-
ligten“ durch das Wort „Trägern“
ersetzt.
Im Absatz 3 wird das Wort „Betei-
ligten“ durch das Wort „Träger“
ersetzt und im Absatz 4 wird das
Wort „Beteiligten“ durch das Wort
„Trägers“ ersetzt.

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

„Hierbei sind die vom Land Nord-
rhein-Westfalen für das ehemalige
Polizei-Institut Hiltrup vor Inkraft-
treten des Abkommens vom 
28. April 1972 erbrachten Leistun-
gen zu berücksichtigen.“

Abschnitt III

Die Frist des Artikels 7 Abs. 1 beginnt
mit dem In-Kraft-Treten dieses Abkom-
mens erneut zu laufen.

Die Zustimmungserklärungen sind ge-
genüber dem Innenministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen abzugeben.
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Für die Bundesrepublik Deutschland

Der Bundesminister des Innern

Otto Schily

Für das Land Baden-Württemberg

Der Innenminister

Heribert Rech

Für den Freistaat Bayern

Der Staatsminister des Innern

Dr. Günther Beckstein

Für das Land Berlin

Für den Regierenden Bürgermeister von
Berlin

Dr. Ehrhart Körting

Senator für Inneres

Für das Land Brandenburg

Der Ministerpräsident

vertreten durch

Den Minister des Innern

Jörg Schönbohm

Für die Freie Hansestadt Bremen

Der Senator für Inneres und Sport

Thomas Röwekamp



Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Für den Senat

Der Präses der Behörde für Inneres

Udo Nagel

Für das Land Hessen

Der Minister des Innern und für Sport

Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Für den Ministerpräsidenten

Der Innenminister

Dr. Gottfried Timm

Für das Land Niedersachsen

Für den Ministerpräsidenten

Der Minister für Inneres und Sport

Uwe Schünemann

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Namens des Ministerpräsidenten

Der Innenminister

Dr. Fritz Behrens

Für das Land Rheinland-Pfalz

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Minister des Innern und für Sport

Karl Peter Bruch

Für das Saarland

Die Ministerin für Inneres, Familie, Frau-
en und Sport

Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen

Für den Ministerpräsidenten

Der Staatsminister des Innern

Dr. Thomas de Maizière

Für das Land Sachsen-Anhalt

Für den Ministerpräsidenten des Landes
Sachsen-Anhalt

Der Minister des Innern des Landes Sach-
sen-Anhalt

Klaus-Jürgen Jeziorsky

Für das Land Schleswig-Holstein

Für den Ministerpräsidenten

Dr. Ralf Stegner

Innenminister

Für den Freistaat Thüringen

Der Innenminister

Dr. Karl Heinz Gasser
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Anlage zu Abschnitt II 4. des Abkommens*)

*) Aus Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 
Nr. 7 vom 9. März 2005 S. 88
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Artikel 1

Das Hessische Krankenhausgesetz
vom 6. November 2002 (GVBl. I S. 662),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462), wird
wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem
Wort „Sterbende“ die Wörter „und
verstorbene“ eingefügt.

2. In § 6 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt:

„Hinterbliebene sollen angemessen
Abschied nehmen können.“

3. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 28. Februar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens

in Hessen (Hessisches Krankenhausgesetz 2002 – HKHG)*)

Vom 28. Februar 2006

*) Ändert GVBl. II 351-66
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Aufgrund

1. des § 142 Abs. 5 Satz 6 des Aktienge-
setzes vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1089), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. September 2005 (BGBl. I 
S. 2802),

2. des § 293c Abs. 2 des Aktiengesetzes
in Verbindung mit § 10 Abs. 4 Satz 2
des Umwandlungsgesetzes vom 
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210,
1995 I S. 428), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3214), 

3. des § 26 Abs. 1 Satz 3 des SE-Ausfüh-
rungsgesetzes vom 22. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3675), geändert durch Ge-
setz vom 22. September 2005 (BGBl. I
S. 2802), und

4. des § 89 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen in
der Fassung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I
S. 2115), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. September 2005 (BGBl. I 
S. 2676),

wird verordnet:

Artikel 1

§ 1 Abs. 2 der Verordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen im Bereich
der Rechtspflege vom 17. Oktober 1996
(GVBl. I S. 466), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 8. Dezember 2005
(GVBl. I S. 824), wird wie folgt geändert:

1. Nr. 12 erhält folgende Fassung:

„12. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten,
für die nach § 87 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen ausschließlich die Landge-
richte zuständig sind (§ 89 Abs. 1
Satz 1 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen), einem
Landgericht für die Bezirke meh-
rerer Landgerichte zuzuweisen,“

2. Nach Nr. 42 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und als Nr. 43 wird an-
gefügt:

„43. die Entscheidungen nach dem
Aktiengesetz, auch in Verbin-
dung mit dem Umwandlungsge-
setz, dem Gesetz betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, dem SE-Ausführungs-
gesetz und dem Versicherungs-
aufsichtsgesetz 

über den Antrag auf Bestellung
eines Sonderprüfers sowie dessen
Ersetzung (§ 142 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf gerichtli-
che Gestattung der Nichtaufnah-
me von Tatsachen in den Prü-

fungsbericht (§ 145 des Aktien-
gesetzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf Klagezu-
lassung (§ 148 des Aktiengeset-
zes, § 36 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes), über die Anfech-
tungsklage gegen den Beschluss
der Hauptversammlung (§ 246
des Aktiengesetzes, § 36 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes), auf
Feststellung der Nichtigkeit eines
Hauptversammlungsbeschlusses
(§ 249 des Aktiengesetzes, § 36
des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes), auf Feststellung der Nichtig-
keit der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern (§ 250 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf Anfech-
tung der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern (§ 251 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf Feststel-
lung der Nichtigkeit des Be-
schlusses über die Verwendung
des Bilanzgewinns (§ 253 des Ak-
tiengesetzes, § 36 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes), auf An-
fechtung des Beschlusses über
die Verwendung des Bilanzge-
winns (§ 254 des Aktiengesetzes),
auf Anfechtung der Kapitaler-
höhung gegen Einlagen (§ 255
des Aktiengesetzes), auf Feststel-
lung der Nichtigkeit des Jahres-
abschlusses (§ 256 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf Anfech-
tung der Feststellung des Jahres-
abschlusses durch die Hauptver-
sammlung (§ 257 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), auf gerichtli-
che Gestattung der Nichtaufnah-
me von Tatsachen in den Prü-
fungsbericht (§ 259 des Aktien-
gesetzes, § 36 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes), auf Nich-
tigerklärung der Gesellschaft 
(§ 275 des Aktiengesetzes, § 75
des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter
Haftung), auf gerichtliche Bestel-
lung der Vertragsprüfer und Ein-
gliederungsprüfer (§ 293c des
Aktiengesetzes, § 10 des Um-
wandlungsgesetzes, § 320 des
Aktiengesetzes), auf gerichtliche
Bestellung der Sonderprüfer 
(§ 315 des Aktiengesetzes, § 36
des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes), auf Feststellung der Nichtig-
keit der Wahl sowie über die An-
fechtung der Wahl von Aufsichts-
organmitgliedern (§ 17 des SE-
Ausführungsgesetzes), auf ge-
richtliche Entscheidung über die
Zusammensetzung des Verwal-

Dreizehnte Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen

im Bereich der Rechtspflege*)

Vom 20. Februar 2006

*) Ändert GVBl. II 20-23
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tungsrates (§ 26 des SE-Ausfüh-
rungsgesetzes), auf Feststellung
der Nichtigkeit der Wahl von
Verwaltungsratsmitgliedern (§ 31
des SE-Ausführungsgesetzes) und
auf Anfechtung der Wahl von
Verwaltungsratsmitgliedern (§ 32
des SE-Ausführungsgesetzes)

einem Landgericht für die Bezirke
mehrerer Landgerichte zuzuweisen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 20. Februar 2006

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

K o c h B a n z e r
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Aufgrund des § 2a Abs. 1 Satz 2 und 3
des IBH-Gesetzes vom 16. Juni 2005
(GVBl. I S. 426), geändert durch Gesetz
vom 30. Januar 2006 (GVBl. I S. 11), wird
verordnet:

§ 1

Bearbeitungsgebühr

Für die Bearbeitung von Anträgen auf
die Gewährung von Bürgschaften und
Garantien des Landes ist eine Bearbei-
tungsgebühr von 0,5 vom Hundert der be-
antragten Bürgschaft oder Garantie zu
zahlen. Bei Zusage werden weitere 0,5
vom Hundert der zugesagten Bürgschaft
oder Garantie erhoben. Insgesamt wird
die Bearbeitungsgebühr auf 60 000 Euro
begrenzt.

§ 2

Verwaltungsgebühr

(1) Für übernommene Bürgschaften
oder Garantien wird eine jährliche Ver-
waltungsgebühr von 1,0 vom Hundert des
Bürgschafts- oder Garantiebetrages erho-

ben. Der Berechnung der Gebühr wird
der Bürgschaftsstand am 1. Januar desje-
nigen Jahres zugrunde gelegt, für das sie
erhoben wird.

(2) Im Jahr der Gewährung der Bürg-
schaft oder der Garantie wird die Verwal-
tungsgebühr in Höhe von je einem Zwölf-
tel der jährlichen Verwaltungsgebühr
nach Abs. 1 Satz 1 für den Monat der Ent-
stehung und die folgenden Monate bis
zum Ende des Kalenderjahres erhoben.

(3) Die Verwaltungsgebühr wird letzt-
malig für den Kalendermonat erhoben, in
dem die Bürgschafts- oder Garantieur-
kunde an die Investitionsbank Hessen
zurückgegeben wird. Maßgeblich ist das
Datum des Eingangs der Bürgschafts-
oder Garantieurkunde bei der Investiti-
onsbank Hessen. 

§ 3

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Wiesbaden, den 21. Februar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

We i m a r

Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren für die Gewährung von Bürgschaften 

und Garantien*)

Vom 21. Februar 2006

*) GVBl. II 54-49
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on und Betriebswirtschaft und Verfah-
renstechnik jeweils ein Fachausschuss
gebildet.

(2) Es benennen für den 

1. Fachausschuss Gartenbau

a) der Hessische Gärtnereiverband,

b) der Fachverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau Hessen-
Thüringen,

c) der Landesverband für Obstbau,
Garten- und Landschaftspflege,

d) der Landesverband Hessen der
Kleingärtner,

e) der Landesverband Hessen im
Bund Deutscher Baumschulen,

f) der Hessische Landesverband für
Erwerbsobstbau,

g) das für Landwirtschaft und Garten-
bau zuständige Fachministerium,

2. Fachausschuss Tierproduktion

a) der Hessische Verband für Leis-
tungs- und Qualitätsprüfungen in
der Tierzucht,

b) die Zucht- und Besamungsunion
Hessen eG,

c) die Landesvereinigung Milch,

d) der Hessische Bauernverband,

e) der Bezirksverband Hessen im Ver-
band hannoverscher Warmblut-
züchter e.V. und der Verband der
Ponyzüchter Hessen gemeinsam,

f) der Hessische Schafzuchtverband
und der Hessische Ziegenzuchtver-
band gemeinsam,

g) die Schweinevermarktungsgenos-
senschaft Rheinland-Pfalz-Hessen-
Saar eG (SVG),

h) der Geflügelwirtschaftsverband Hes-
sen,

i) der Verband-Damwild Farming
Mitte-West,

j) das für Landwirtschaft und Garten-
bau zuständige Fachministerium,

3. Fachausschuss Ökologischer Landbau

a) die Vereinigung Ökologischer Land-
bau,

b) der Bioland Verband – Landesver-
band Hessen, Thüringen, Sachsen-
Anhalt e.V.,

c) der Verband „Demeter Hessen e.V.“,

d) der Naturland-Regionalverband Süd-
Ost,

e) der Gäa-Verband,

f) der Verband „Oberhessische Natur-
produkte“,

Aufgrund des § 3a Abs. 3 Satz 6 des
Berufsstandsmitwirkungsgesetzes vom
15. Juli 1997 (GVBl. I S. 227), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember
2005 (GVBl. I S. 849), wird verordnet:

§ 1

Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Die zwölf stimmberechtigten Mit-
glieder des beim Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen gebildeten Kuratoriums für
das landwirtschaftliche und gartenbauli-
che Beratungswesen werden benannt
von:

1. dem Hessischen Bauernverband,

2. dem Hessischen Gärtnereiverband,

3. dem Hessischen Verband für Leis-
tungs- und Qualitätsprüfungen in der
Tierzucht,

4. der Zucht- und Besamungsunion Hes-
sen eG,

5. den in den Fachausschüssen nach § 2
vertretenen Verbänden und

6. dem für Landwirtschaft und Gartenbau
zuständigen Fachministerium.

Die Organisationen zu Nr. 1 bis Nr. 4 be-
nennen jeweils ein Mitglied. Die in den
Fachausschüssen vertretenen Verbände
benennen je Fachausschuss ein Mitglied.
Das für die Landwirtschaft zuständige Mi-
nisterium benennt drei Mitglieder. Es ist
eine entsprechende Anzahl stellvertre-
tender Mitglieder zu benennen.

(2) Der Personalrat des Landesbetrie-
bes Landwirtschaft Hessen kann ein nicht
stimmberechtigtes und ein nicht stimmbe-
rechtigtes stellvertretendes Mitglied be-
nennen. Das Kuratorium kann weitere
nicht stimmberechtigte Mitglieder zulas-
sen.

(3) Das Kuratorium wählt aus seiner
Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertre-
tendes vorsitzendes Mitglied. Das vorsit-
zende Mitglied vertritt das Kuratorium
und leitet seine Sitzungen.

(4) Die Dauer der Mitgliedschaft be-
trägt fünf Jahre. Wiederbenennungen
sind möglich. Mitglieder und stellvertre-
tende Mitglieder können durch die be-
nennende Stelle vorzeitig abberufen wer-
den. Bis zur Benennung der Nachfolge
nehmen das bisherige Mitglied und das
stellvertretende Mitglied ihre Aufgaben
weiter wahr.

§ 2

Fachausschüsse

(1) Bei dem Kuratorium wird für die
Fachbereiche Gartenbau, Tierproduktion,
Ökologischer Landbau, Pflanzenprodukti-

Verordnung 
über das Kuratorium für das landwirtschaftliche und 

gartenbauliche Beratungswesen*)

Vom 28. Februar 2006

*) GVBl. II 800-55
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g) das für Landwirtschaft und Garten-
bau zuständige Fachministerium, 

4. Fachausschuss Pflanzenproduktion 

a) der Saatbauverband,

b) der Hessische Bauernverband,

c) die hessischen Zuckerrübenanbau-
verbände gemeinsam,

d) die hessischen Sonderkulturanbau-
verbände gemeinsam,

e) das für Landwirtschaft und Garten-
bau zuständige Fachministerium,

5. Fachausschuss Betriebswirtschaft und
Verfahrenstechnik

a) der Hessische Bauernverband,

b) der Landesverband Hessen für land-
wirtschaftliche Fortbildung e.V.,

c) die Landesarbeitsgemeinschaft der
Maschinenringe und landtechni-
schen Fördergemeinschaften,

d) die Landesarbeitsgemeinschaft der
Wasser- und Bodenverbände Hes-
sen,

e) die Vereinigung Hessischer Direkt-
vermarkter,

f) der Arbeitskreis Rationalisierung,
Landtechnik und Bauwesen in der
Landwirtschaft,

g) die Hessische Marketinggesell-
schaft „Gutes aus Hessen“,

h) das für Landwirtschaft und Garten-
bau zuständige Fachministerium

jeweils ein Mitglied und ein stellver-
tretendes Mitglied.

(3) Die Fachausschüsse wählen aus
dem Kreis ihrer von den Verbänden be-
nannten Mitglieder ein vorsitzendes und
ein stellvertretendes vorsitzendes Mit-
glied. Das vorsitzende Mitglied vertritt
den Fachausschuss und leitet seine Sit-
zungen.

(4) § 1 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 3

Zusammenarbeit von Kuratorium und
Fachausschüssen

(1) Vor der Abgabe einer Stellungnah-
me hat das Kuratorium die betroffenen
Fachausschüsse zu beteiligen. Sofern nur
ein Fachbereich betroffen ist, kann es den
betroffenen Fachausschuss mit der Abga-
be der Stellungnahme beauftragen.

(2) Folgt das Kuratorium einer Stel-
lungnahme eines oder mehrerer Fachaus-
schüsse nicht, hat es in seiner Stellung-
nahme hierauf hinzuweisen und den oder
die Fachausschüsse zu informieren.

§ 4

Geschäftsführung

Die für die Geschäftsführung des Ku-
ratoriums zuständige Person führt auch
die Geschäfte der Fachausschüsse. Die
Mitwirkung weiterer, vom Kuratorium mit
der Geschäftsführung beauftragter Perso-
nen regelt die Satzung.

§ 5

Beschlussfassung

Das Kuratorium und die Fachausschüs-
se sind beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Das Kuratorium und die Fachausschüsse
fassen ihre Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist das
Votum des vorsitzenden Mitgliedes ent-
scheidend. Enthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen.

§ 6

Informationsrechte

(1) Der Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen unterstützt das Kuratorium und
die Fachausschüsse bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben und stellt ihnen die erfor-
derlichen und bei ihm vorhandenen Un-
terlagen und Informationen zur Verfü-
gung. Die Vorschriften des Datenschutzes
bleiben unberührt.

(2) Ist das Kuratorium zur Mitentschei-
dung oder Beteiligung nach § 3a Abs. 1
Satz 2 oder 3 des Berufsstandsmitwir-
kungsgesetzes berechtigt, unterrichtet
der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
die Geschäftsführung rechtzeitig über die
Angelegenheit. Das Kuratorium hat sich
unverzüglich mit der Angelegenheit zu
befassen.

§ 7

Mittel

Für die laufende Geschäftsführung hat
der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
dem Kuratorium und den Fachausschüs-
sen die erforderlichen Räume und die zur
Geschäftsführung erforderlichen Sekreta-
riatsmittel zur Verfügung zu stellen.

§ 8

Konstituierung des Kuratoriums

Die Direktorin oder der Direktor des
Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen
beruft die konstituierende Sitzung des
Kuratoriums unverzüglich ein.

§ 9

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Wiesbaden, den 28. Februar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Innere Medizin: 1,0 1,0

Klinische Geriatrie: 1,9 1,0

Kinder- und 
Jugendmedizin: 0,9 1,0

Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie: 0,8 1,5

Neurochirurgie: 1,0 1,5

Neurologie: 1,0 1,0

Urologie: 1,0 1,5

Nuklearmedizin: 0,8 1,5

Strahlentherapie: 0,9 1,5

Psychiatrie und 
Psychotherapie: 2,2 0,8

Kinder- und Jugend-
psychiatrie und 
-psychotherapie: 4,7 0,8

Psychosomatische 
Medizin und Psycho-
therapie: 4,8 0,8

Zusatzkategorie A: 1,8 1,0

Zusatzkategorie B: 2,5 1,0

Das Krankenhausgewicht ergibt sich aus
der Fachabteilungsstruktur und beträgt
bei Allgemeinkrankenhäusern, bei denen
die Summe der Fachgebietsgewichte

höchstens den Wert 5,5 erreicht 1,000,

einen Wert von über 5,5 und 
höchstens 11 erreicht 1,075,

einen Wert von über 11 erreicht 1,150.

Bei psychiatrischen und psychosomati-
schen Fachkrankenhäusern beträgt das
Krankenhausgewicht 1,000 und bei allen
übrigen Fachkrankenhäusern 1,150.

Die Gewichtungsfaktoren werden in an-
gemessenen Abständen an die fachge-
bietsspezifische Entwicklung angepasst.

(3) Die Jahrespauschale nach Abs. 1
wird wie folgt berechnet:

1. Die nach Fachgebiet unterschiedenen
Fälle eines Krankenhauses werden mit
dem jeweiligen Verweildauer- und
Fachgebietsgewicht sowie mit dem
Krankenhausgewicht des entsprechen-
den Krankenhauses multipliziert und
jeweils auf eine Dezimale gerundet.
Die gewichteten, nach Fachgebiet un-
terschiedenen Fälle werden je Kran-
kenhaus addiert.

2. Die für die Jahrespauschale nach Abs. 1
zur Verfügung stehenden Mittel wer-
den durch die Summe der gewichteten
Fälle aller Krankenhäuser geteilt. Das
Ergebnis wird auf die zweite Dezimal-
stelle abgerundet. Es stellt den einfa-
chen Fallwert dar. Dieser wird jährlich
im Staatsanzeiger für das Land Hessen
veröffentlicht.

3. Die gewichteten Fälle des jeweiligen
Krankenhauses werden mit dem einfa-
chen Fallwert multipliziert und auf die
zweite Dezimalstelle abgerundet. Das

Aufgrund des § 25 Abs. 5 des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2002 vom 
6. November 2002 (GVBl. I S. 662), geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 462), wird im Einverneh-
men mit dem Minister der Finanzen und
dem Minister des Innern und für Sport
verordnet:

§ 1

Kostengrenzen

Die Kostengrenzen nach § 25 Abs. 1
Nr. 2 des Hessischen Krankenhausgeset-
zes 2002 betragen ab 1. Januar 2004 für
das einzelne Vorhaben zehn vom Hundert
der festgesetzten Jahrespauschale, min-
destens aber 106 000 Euro ohne Umsatz-
steuer.

§ 2

Ermittlung der Jahrespauschalen

(1) Die Ermittlung und Festsetzung der
jährlichen Pauschalförderung nach § 25
Abs. 1 des Hessischen Krankenhausge-
setzes 2002 erfolgt für die einzelnen
Krankenhäuser auf der Grundlage der in-
nerhalb des Vorjahres voll- oder teilsta-
tionär behandelten Fälle. Die Fallzählung
erfolgt in entsprechender Anwendung der
Krankenhausstatistik-Verordnung vom
10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember
2004 (BGBl. I S. 3429). Vollstationäre Fälle
werden damit aus dem Patientenzugang
und -abgang nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17
Krankenhausstatistik-Verordnung, teilsta-
tionäre Fälle nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 15
Krankenhausstatistik-Verordnung ermit-
telt.

(2) Für die Ermittlung der Jahrespau-
schalen nach Abs. 1 werden die Fälle
nach der fachgebietsspezifischen Ver-
weildauer (Verweildauergewicht), der
Fachgebietszugehörigkeit (Fachgebiets-
gewicht) und der krankenhausspezi-
fischen Versorgungsstruktur (Kranken-
hausgewicht) gewichtet.

Die Faktoren für die Gewichtung der Fäl-
le nach der fachgebietsspezifischen Ver-
weildauer (Verweildauergewicht) und der
Fachgebietszugehörigkeit (Fachgebiets-
gewicht) betragen:

Verweil- Fach-
dauer- gebiets-
gewicht gewicht

Augenheilkunde: 0,7 1,5

Chirurgie: 1,0 1,5

Herzchirurgie: 1,0 1,5

Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe: 0,8 1,5

Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde: 0,8 1,5

Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten: 1,0 1,0

Krankenhauspauschalmittel-Verordnung*)

Vom 23. Februar 2006

*) GVBl. II 351-77
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Ergebnis gibt den pauschalen Förder-
betrag für das einzelne Krankenhaus
wieder.

(4) Die für die Jahrespauschale nach
Abs. 1 insgesamt zur Verfügung stehen-
den Fördermittel ergeben sich nach Ab-
zug des den Krankenhäusern nach § 3 für
Ausbildungsstätten zustehenden Zuschla-
ges und nach Abzug der für Ausnahme-
fälle nach § 25 Abs. 4 Satz 2 des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2002 festge-
stellten Beträge von dem im jeweiligen
Haushaltsjahr für die pauschale Mittelzu-
weisung insgesamt zur Verfügung ste-
henden Gesamtbetrag.

(5) Die Krankenhäuser beantragen bei
dem für das Krankenhauswesen zuständi-
gen Ministerium jeweils die Förderung.
Der Antrag eines Krankenhauses auf För-
derung wird nur berücksichtigt, wenn er
nebst den für die Ermittlung und Festset-
zung der fallbezogenen Jahrespauschalen
erforderlichen Angaben und Nachweisen
bis zum 30. April des jeweiligen Jahres
dem für das Krankenhauswesen zuständi-
gen Ministerium vorliegt.

§ 3

Zuschlag für Ausbildungsstätten

Der Zuschlag für geförderte Ausbil-
dungsstätten beträgt für jeden als förder-
fähig zugrunde gelegten Ausbildungs-
platz ab dem 1. Januar 2004 64,– Euro.

§ 4

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Dritte Krankenhauspauschalmittel-
Verordnung vom 21.Oktober 1998 (GVBl. I
S. 482)1), geändert durch Verordnung vom
12. November 2004 (GVBl. I S. 377), wird
aufgehoben.

§ 5

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2006 in Kraft. Sie tritt mit
Ausnahme des § 4 mit Ablauf des 31. De-
zember 2010 außer Kraft.

Wiesbaden, den 23. Februar 2006

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r

1) Hebt auf GVBl. II 351-52
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Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem
Abkommen zur Änderung des Abkom-
mens über die Zentralstelle der Länder
für Sicherheitstechnik und über die Ak-
kreditierungsstelle der Länder für Mess-
und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahr-
stoffrechts vom 27. Februar 2004 (GVBl. I
S. 94) wird bekannt gegeben, dass das
Abkommen nach seinem § 2 am 1. No-
vember 2005 in Kraft getreten ist.

Wiesbaden, den 17. Februar 2006

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r

Bekanntmachung
über das In-Kraft-Treten des Abkommens zur Änderung des Abkommens 

über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik und über die 
Akkreditierungsstelle der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug 

des Gefahrstoffrechts*)

Vom 17. Februar 2006

*) GVBl. II Anhang Staatsverträge
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